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S A T Z U N G 
 

des 
 

Maschinen- und Betriebshilfsring Schwäbisch Hall e.V. 
 
 
 
Name, Sitz und Geschäftsjahr 
 

§ 1 
 

(1) Der Verein führt den Namen �Maschi-
nen- und Betriebshilfsring Schwäbisch Hall 
e.V.�. 
 
(2) Der Maschinen- und Betriebshilfsring 
Schwäbisch Hall e.V. hat seinen Sitz in 
Schwäbisch Hall. 
 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(4) Der Verein ist im Vereinsregister beim 
Amtsgericht Schwäbisch Hall unter der 
Vereinsnummer 168 eingetragen. 
 
 
 
Aufgaben des Vereins / Vereinszweck 
 

§ 2 
 

(1) Der Verein ist eine bäuerliche Selbsthil-
feorganisation. 
 
(2) Aufgabe des Vereins ist eine gegenseiti-
ge organisierte Betriebshilfe zwischen sei-
nen Mitgliedern im maschinellen und per-
sonellen Bereich, die Vermittlung von Zu-
erwerbsmöglichkeiten, die Vermittlung von 
landwirtschaftlichen Betriebsmitteln und 
Bedarfsgütern, sowie die Erbringung sozia-
ler und sonstiger landwirtschaftlicher 
Dienstleistungen. Der Verein kann auch auf 
verwandten Gebieten tätig werden, die dem 

Zwecke des Vereins unmittelbar oder mit-
telbar dienen. 
 
 
 
 
(3) Die Betriebshilfe und soziale Dienstleis-
tungen können insbesondere geleistet wer- 
den durch Vermittlung und Gestellung 
landwirtschaftlicher Maschinen und durch  
Vermittlung und Gestellung von Betriebs-
helfern und Haushaltshilfen sowie durch 
nichtgewerbliche Vermittlung von sonstigen 
Arbeitskräften. 
 
(4) Der Verein verfolgt keine Gewinnabsich-
ten und keine eigenwirtschaftlichen Er-
werbszwecke. Der Verein darf Gesellschaf-
ten gründen oder sich an solchen beteili-
gen. 
 
 
 
Mitgliedschaft 
 
Beginn und Ende der Mitgliedschaft 
 

§ 3 
 

(1) Mitglieder können sein: 
a) Inhaber land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebe, 
b) sonstige natürliche und juristische Per-
sonen, deren Mitgliedschaft den Zweck des 
Vereins fördert. 
 
(2) Die Aufnahme in den Verein ist durch 
Unterzeichnung einer Beitrittserklärung zu 
beantragen. Sie bedeutet gleichzeitig die 
Anerkennung der Satzung und der Bei-
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tragsordnung. Über die Aufnahme entschei-
det der Vorstand. 
 
(3) Die Mitgliedschaft endet: 
a) mit dem Tod eines Mitglieds, 
b) bei juristischen Personen durch Vollbe-
endigung des Rechtsträgers, 
c) durch Austritt, 
d) durch den Ausschluss aus dem Verein. 
 
(4) Ein Mitglied kann jeweils zum Ende ei-
nes Jahres unter Wahrung einer Kündi-
gungsfrist von drei Monaten schriftlich sei-
nen Austritt erklären. 
 
(5) Der Ausschluss eines Mitgliedes ist zu-
lässig, wenn es gegen die Satzungsbestim-
mungen verstößt, seinen Zahlungsver-
pflichtungen gegenüber dem Verein nicht 
nachkommt oder wenn es seine Mitglieds-
pflichten in erheblichem Umfang verletzt 
hat. Über den Ausschluss entscheidet der 
Vorstand.  
 
(6) Wird das Mitgliedschaftsverhältnis be-
endet, so haben der Ausscheidende bzw. 
seine Erben keinen Anspruch an das Ver-
einsvermögen. Die bei Beendigung der Mit-
gliedschaft bestehenden Ansprüche des 
Vereins sind zu erfüllen. 
 
 
 
Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

§ 4 
 

(1) Jedes Mitglied hat das Recht 
a) an den Versammlungen, Abstimmungen 
und Wahlen des Vereins teilzunehmen, 
b) alle Vorteile, die der Verein bietet, wahr-
zunehmen. 
 
(2) Jedes Mitglied ist verpflichtet, 
a) für die geleistete Arbeit entstandene Kos-
ten bargeldlos über die Geschäftsstelle des 
Maschinen- und Betriebshilfsrings Schwä-

bisch Hall e.V. zu verrechnen. Die Verrech-
nung erfolgt grundsätzlich nach den Ver-
rechnungssätzen die der Maschinen- und 
Betriebshilfsring Schwäbisch Hall e.V. be-
kannt gibt. 
b) seine freie Maschinenkapazitäten bevor-
zugt Mitgliedern anzubieten bzw. Maschi-
nenarbeiten bevorzugt durch Mitglieder 
ausführen zu lassen, 
 
c) die Bestimmungen der Satzung sowie die 
Beschlüsse der Organe einzuhalten, 
 
d) einen Vereinsbeitrag zur Deckung der 
Kosten nach der von der Mitgliederver-
sammlung zu beschließenden Beitragsord-
nung zu leisten und im Lastschriftverfahren 
einziehen zu lassen. 
 
 
 
Organe des Vereins 
 

§ 5 
 

Die Organe des Vereins sind: 
 
1. die Mitgliederversammlung 
 
2. der Vorstand 
 
 
 
Die Mitgliederversammlung 
 

§ 6 
 

 (1) Die Mitglieder wirken über die Mitglie-
derversammlung an der Gestaltung und 
Entwicklung des Vereins mit. Die Mitglie-
derversammlung ist zuständig für: 
 
a) Wahl des Vorstands und dessen Vorsit-
zenden, 
 
b) Genehmigung des Jahresabschlusses, 
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c) Entlastung des Vorstandes, 
 
d) Genehmigung der Beitragsordnung, 
 
e) Satzungsänderungen, 
 
f) Auflösung des Vereins. 
 
(2) Die Beschlüsse werden mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-
fasst. Für die Beschlussfassung nach Abs. 1 
e und f ist eine Mehrheit von drei Viertel der 
abgegebenen Stimmen erforderlich. 
Stimmenthaltungen werden nicht mitge-
zählt. Jedes Mitglied hat eine Stimme.  
 
(3) Die Mitgliederversammlung ist mit der 
Anzahl der anwesenden Mitglieder be-
schlussfähig. 
 
 (4) Die Art der Wahlen und Abstimmungen 
bestimmt der Versammlungsleiter. Die Ab-
stimmung muss schriftlich durchgeführt 
werden, wenn ein anwesendes Vereinsmit-
glied dies beantragt. Bei der Durchführung 
von schriftlichen Wahlen und Abstimmun-
gen erfolgt die Stimmabgabe geheim. 
 
(5) Über die Mitgliederversammlung ist ein 
Protokoll zu führen, das vom Versamm-
lungsleiter und vom Schriftführer zu unter-
zeichnen ist. 
 
(6) Die Mitgliederversammlung findet min-
destens einmal jährlich statt. Sie wird vom 
Vorsitzenden schriftlich mit einer Frist von 
einer Woche einberufen. 
Mitgliederversammlungen sind durchzu-
führen, wenn der Vorstand dies beschließt 
oder wenn mindestens 1/3 der Mitglieder 
dies unter Angabe von Gründen schriftlich 
verlangt. Den Vorsitz in der Mitgliederver-
sammlung führt der Vorsitzende. Die Ta-
gesordnung der Mitgliederversammlung ist 
mit der Einladung bekannt zu geben, sie 
wird vom Vorstand aufgestellt.   
 
 

Der Vorstand 
 

§ 7 
 

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsit-
zenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden 
und acht weiteren Vorstandsmitgliedern. 
 
(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederver-
sammlung auf die Dauer von drei Jahren 
gewählt. Er bleibt bis zur Wahl seines 
Nachfolgers im Amt; Wiederwahl ist mög-
lich. 
 
(3) Angestellte des Vereins oder Angestellte 
vom Verein gegründeter Gesellschaften 
können nicht in den Vorstand gewählt wer-
den. 
 
(4) Der Vorsitzende und der stellvertretende 
Vorsitzende sind je einzelvertretungsbe-
rechtigt. Sie sind Vorstand im Sinne des § 
26 BGB. Im Innenverhältnis darf ein stell-
vertretender Vorsitzender von seiner Ver-
tretungsbefugnis nur Gebrauch machen, 
wenn der Vorsitzende verhindert ist oder er 
ihn zur Vertretung ermächtigt. 
 
(5) Der Vorstand hat alle Aufgaben wahrzu-
nehmen, die nach der Satzung nicht der 
Mitgliederversammlung vorbehalten sind. 
 
(6) Der Vorsitzende führt auch den Vorsitz in 
der Mitgliederversammlung. 
 
(7) Vorstandssitzungen werden vom Vorsit-
zenden oder auf Verlangen eines Vor-
standsmitglieds durch den Vorsitzenden 
einberufen. Die Ladungsfrist soll mindes-
tens 7 Tage betragen. 
 
(8) Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamt-
lich tätig. Sie können Auslagenersatz sowie  
eine pauschale Entschädigung für Zeitver-
säumnis erhalten. 
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(9) Die Beschlüsse werden mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-
fasst. Stimmenthaltungen werden nicht 
mitgezählt. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
 
(10) Über sämtliche Vorstandssitzungen ist 
ein Protokoll zu führen, das vom Vorsitzen-
den und dem Protokollführer zu unter-
schreiben ist. 
 
(11) Der Geschäftsführer wird vom Vorstand 
bestellt. 
 
(12) Der Vorstand kann externe Berater zu 
den Vorstandssitzungen einladen. 
 
 
 
Prüfung 
 

§ 8 
 

Die Mitgliederversammlung bestellt die 
Prüfer, die den Jahresabschluss und die 
Kasse überprüfen und vor der Beschluss-
fassung über die Entlastung das Ergebnis 
der Prüfung bekannt geben. 
 
 
 
Rechtsbestimmungen, Betriebshilfe, 
Haftung 
 

§ 9 
 

 (1) Abgesehen von der Vermittlungstätig-
keit des Vereins entstehen bei der Vermitt-
lung im maschinellen und personellen Be-
reich Rechtsbeziehungen nur unmittelbar 
zwischen demjenigen, der die Hilfe in An-
spruch nimmt und demjenigen, der sie ge-
währt.  
 
(2) Wer Betriebshilfe im maschinellen oder 
personellen Bereich gewährt oder in An-
spruch nimmt, ist verpflichtet, bei Vereinba-

rung des Entgelts die Regelungen nach § 4 
Abs. 2 a zu beachten. 
 

§ 10 
 

(1) Für Verschleißschäden an Maschinen 
und Geräten haftet der Halter bzw. Eigen-
tümer. Für alle übrigen Schäden haftet der-
jenige, der den Schaden zu vertreten hat. 
 
 
 

§ 11 
 

Der Verein übernimmt keine Haftung für 
eine nicht termingerechte oder in sonstiger 
Weise nicht ordnungsgemäße Arbeitsaus-
führung oder sonstige Leistung oder Schä-
den bei Mitgliedern oder Nichtmitgliedern. 
Die Ersatzpflicht der Mitglieder für unterei-
nander zugefügte Schäden regelt § 9 und § 
10. 
 
 
 
Auflösung 
 

§ 12 
 

(1) Die Auflösung des Vereines kann von 
einer zu diesem Zweck einberufenen Mit-
gliederversammlung mit einer Dreiviertel-
mehrheit der anwesenden Mitglieder be-
schlossen werden. 
 
(2) Die Mitgliederversammlung beschließt, 
wer die Liquidation durchzuführen hat. 
Mangels eines solchen Beschlusses erfolgt 
sie durch den Vorstand. Die Mitgliederver-
sammlung beschließt über die Verwendung 
des Vermögens. 
 
 
Schwäbisch Hall, den 10. März 2014  
 
 


